
SYNODE DER EVANGELISCHEN KIRCHE Anträge 5. Tagung der Zwölften Kirchensynode 
    IN HESSEN UND NASSAU 

Alle Anträge, die in der 5. Tagung der Zwölften Synode der EKHN gestellt wurden und zur weiteren Behandlung an synodale 
Ausschüsse und an die Kirchenleitung überwiesen wurden: 
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Ein weitergehender Antrag zur Behandlung des Antrags aus dem Deka-
nat Büdinger Land (Drs. 84/17, Beschluss 4c der 4. Tagung der Zwölften 
Kirchensynode) den finanziellen Ausgleich für die Regelung der kirchen-
musikalischen Arbeit betreffend, wird gem. § 1 Abs. 6 KSGeschO auf die 
Tagesordnung der nächsten Synodaltagung gesetzt. 

06/18 3-4 

3 3.1 Kirchengesetz zur Änderung der Kirchengemeindewahlordnung, der 
Kirchengemeindeordnung und der Dekanatssynodalordnung 08/18 5-6 

4 3.2 Kirchengesetz zur Sicherung von Pfarrhäusern und zur Flexibilisierung 
der Dienstwohnpflicht 

09/18 
(31/18) 7-8 

6 3.4 Kirchengesetz zur Änderung der Lebensordnung 11/18 9 

7 3.5 Kirchengesetz zur Änderung des Pfarrstellengesetzes 12/18 10-12 

8 3.6 Kirchengesetz zur Einführung des Kirchengesetzes über die regionale 
Zusammenarbeit in der EKHN 13/18 13 

10 4 Schwerpunktthema „Ökofaire Beschaffung“ 
keine 
Druck-
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14 

11 5 

Generaldebatte Kitas: 
Einrichtung einer Kommission, der auch je zwei Mitglieder der Kirchensy-
node und Vertreter*innen der Familienzentren angehören sollen, die auf 
der Herbsttagung der Kirchensynode 2019 den Stand ihrer Ergebnisse für 
strategische Handlungsoptionen für den Kita-Bereich unter Berücksichti-
gung des Gesamtzusammenhangs der Arbeit mit Familien vorstellen soll 
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19 12.1 Antrag des Dekanats Bergstraße zur Plausibilität der AfA für Gebäude 
und Außenanlagen 23/18 19 

20 12.2 Antrag des Dekanats Bergstraße „Familien gehören zusammen“ 24/18 20-21 

21 12.3 Antrag des Dekanats Hochtaunus zur ECKD-Software KirA 2.0 25/18 22-23 

22 12.4 Antrag des Dekanats Vorderer Odenwald zur Evaluierung und Reformie-
rung des kirchlichen Meldewesens 26/18 24-25 

23 12.5 
Antrag des Dekanats Vorderer Odenwald zur Er-richtung einer Stabsstel-
le in der Kirchenverwaltung für Innovation und Entwicklung i. R. des Pro-
zesses „Perspektive 2025“ der EKHN 

27/18 26-27 

24 12.6 
Antrag des Dekanats Dreieich zu Personal- und Finanzmitteln für den 
Bereich Bau sowie die Anpassung der Rechtsverordnung über den Bau 
von Gemeindehäusern vom 17.03.1981 
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25 12.7 Antrag des Dekanats Büdinger Land zur Übernahme fusionsbedingter 
Kosten durch die Gesamtkirche 29/18 30 
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Zwölfte Kirchensynode, 5. Tagung 
Anträge 

zu 

TOP 2.1 Bericht der Kirchenleitung 2017/2018 (gem. Art. 47 Abs. 1 Ziffer 16 KO) 

(Drucksache Nr. 04/18) 

Überwiesen an: 
KL  

Antragstellende/r An-
trag 
Nr. 

Antrag im Wortlaut 

Peter Boucsein-
Kuhl 

1 Die Kirchenleitung wird beauftragt, zeitnah die Möglichkeiten des 
Live-Streamings auszuloten und Handreichungen zu erarbeiten, 
wie Gemeinden Gottesdienste und andere Veranstaltungen ins 
Netz stellen können, um v.a. Menschen in Heimen, Krankenhäu-
sern und zu Hause zu erreichen (v.a. Alte + Kranke). 

Detlef Ruffert 2 Die Kirchenleitung wird gebeten, zeitnah die Digitalisierung aller 
Bereiche der EKHN zu operationalisieren und entsprechende Kon-
zepte, Zielvorstellungen, Arbeits- und Kommunikationsformen zu 
erarbeiten und im Einvernehmen mit den ehren- und hauptamtli-
chen Personen und Personengruppen umzusetzen.  

Dr. Axel Erdmann 3 Die Kirchenleitung möge die im Zuge der Umstellung der ECKD 
Leistung Kira 2.0 entstandene Mehrarbeit mit 2.000,- €/Gemeinde 
pauschal zusätzlich zuweisen.  
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Zwölfte Kirchensynode, 5. Tagung 
Anträge 

zu 

TOP 3.1 Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung der Kirchengemeindewahlordnung, der 

Kirchengemeindeordnung und der Dekanatssynodalordnung (1. Lesung)  

(Drucksache Nr. 08/18) 

Überwiesen an: 
AAKJBE, AGÖM, RA (fed.), ThA, VA 

Antragstellende/r An-
trag 
Nr. 

Antrag im Wortlaut 

Noah Kretzschel 1a Mithilfe einer Experimentierklausel ist es Kirchenvorständen mög-
lich, die Kirchenvorstandswahl abweichend von den kirchengesetz-
lichen Regelungen, insbesondere der Legislaturdauer, durchzufüh-
ren. Ein solches alternatives Wahlverfahren muss die demokrati-
sche Legitimation des neu gewählten Kirchenvorstands gewährleis-
ten. Es muss durch den zuständigen DSV und die Kirchenverwal-
tung genehmigt werden. 

Noah Kretzschel 1b Die Nachwahl von während der Legislatur ausgeschiedenen Mit-
gliedern des Kirchenvorstands erfolgt durch die Gemeindever-
sammlung. 

Noah Kretzschel 1c Kirchenvorstandsitzungen enden spätestens um 22:00 Uhr. 

Noah Kretzschel 1d Bei der Kirchenvorstandswahl ist das Kumulieren von Stimmen 
möglich. 

Noah Kretzschel 1e Jugendmitglieder sollen bei Amtsantritt konfirmiert sein. 

Dr. Axel Erdmann 2 Die Synode möge beschließen, dass die Kirchenleitung die finanzi-
ellen Implikationen der unterschiedlichen Modelle der Drucksache 
Nr. 08/18 vorstellt.  

Dr. Klaus Neumeier 3 In Pilotgemeinden sollen alternative Formen der Wahlen getestet 
werden, z.B. eine Wahl im Rahmen einer Gemeindeversammlung. 

Begründung:  
Unter A+B werden im Vorwort der Drs. vielfältige kritische Evaluati-
onen benannt, dann aber nicht weiter beachtet. Dies soll modellhaft 
in Pilotgemeinden erprobt werden und die kritischen Stimmen so 
ernst genommen werden. 

Bärbel Goerke 4 In §6 KGWO mögen die Worte „in jedem Fall müssen aber zwei 
Personen“ (mehr benannt werden) zu streichen, da dadurch KG mit 
nur 4 Kirchenvorstehern, die zu wählen sind, benachteiligt werden.  
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Antragstellende/r An-
trag 
Nr. 

Antrag im Wortlaut 

Ulrike Wegner 5 1) In §6 Abs. 1 ist zu streichen: „… in jedem Fall müssen aber
zwei Personen…“

2) §6 Abs. 1a wird nicht geändert. 

Begründung: 
1) Es muss auch die Möglichkeit geben, eine Person nicht zu

wählen (und auch kein Druck, die übrigen zwei Personen nach-
zurufen). 

2) Jugendmitglieder haben kein Stimmrecht.
Werden sie an Stelle von stimmberechtigten Kandidat*innen in 
den Wahlvorschlag aufgenommen und gewählt, wird faktisch 
Abs. 1 unterlaufen und §7 nicht erfüllt.  

Carsten Simmer 6 Es ist zu prüfen und sicherzustellen, dass §10 Abs. 4 Satz 1 
KGWO-E in jedem Falle eine Abstimmung der Gemeindeversamm-
lung voraussetzt.  

Begründung: 
Diese Voraussetzung ist m.E. erfüllt.  
Der Wahlvorschlag des Benennungsausschusses/Kirchenvor-
stands beruht letztlich auf einer Mehrheitsentscheidung (die sich 
auch zur Eignung der Kandidaten verhält) und bezieht seine Legi-
timation letztlich aus der Legitimation des Kirchenvorstandes als 
Vertretungsorgan der Kirchengemeinde. Ohne eine Abstimmung in 
der Gemeindeversammlung hätten dort vorgebrachte Vorschläge 
nicht dieselbe Qualität an Legitimation. Ohne Abstimmung könnten 
daher Personen – ohne weitere Beurteilung ihrer Eignung - auf die 
Kandidatenliste gelangen, und zwar durch „Zuruf“ eines Einzelnen 
oder im Extremfall durch Eigenvorschlag der Person selbst.  

Detlef Ruffert 7 §31 Abs. 3+4:
Bei einer Nachwahl sind die nicht Gewählten zunächst zu berück-
sichtigen.  

statt: 
Abs. 3 2. Satz 

Dr. Klaus Neumeier 8 „Die Ergänzung zu §44 KGO wird gestrichen“ 

Begründung:  
In §44 KGO geht es um die Einrichtung und Besetzung von Aus-
schüssen durch den Kirchenvorstand. Im vorgesehenen Ergän-
zungssatz soll geregelt werden, dass zukünftig nur noch Menschen 
stimmberechtigt in einem Gemeindeausschuss mitarbeiten können, 
wenn sie die Wählbarkeit zum Kirchenvorstand haben. Das heißt 
vor allem, dass nicht-evangelische Ausschussmitglieder nicht mehr 
möglich sind.  
Dies wird in der Begründung der Änderungsvorschläge nicht be-
gründet. Gründe sind auch nicht erkennbar, da das rechtliche Lei-
tungsgremium bislang und auch zukünftig alleine der Kirchenvor-
stand ist. Mit der Möglichkeit einer verantwortlichen Mitarbeit in 
Ausschüssen wirkt eine Kirchengemeinde über ihre Grenzen hin-
aus in die örtliche Gesellschaft. Dies hat sich vielfach bewährt und 
sollte nicht infrage gestellt werden. 
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Zwölfte Kirchensynode, 5. Tagung 
Anträge 

zu 

TOP 3.2 Entwurf eines Kirchengesetzes zur Sicherung von Pfarrhäusern und zur Flexibilisie-

rung der Dienstwohnpflicht (1. Lesung) 

(Drucksache Nr. 09/18) 

Überwiesen an: 
AGÖM, BA, FA, RPAus, RA, ThA, VA (fed.) 

Antragstellende/r An-
trag 
Nr. 

Antrag im Wortlaut 

Hans-Peter 
Boucsein-Kuhl 

1 Der Finanzausschuss wird beauftragt, den realen Einkommensver-
lust zu ermitteln, den das Wohnen im Pfarrhaus langfristig verur-
sacht (Versteuerung plus Einbehalt des Ortszuschlages).  

Z.B. 40 Dienstjahre  1.000 Euro pro Monat x 12 = 12.000 x 40 = 
480.000. Das fehlt bei der Altersvorsorge.  

Hans-Peter 
Bousein-Kuhl 

2 Zu beraten, an wen Pfarrhäuser verkauft werden sollen und ob es 
ein Vorkaufsrecht für kirchliche Mitarbeiter geben soll.  

Dr. Axel Erdmann 3 Die Synode möge beschließen, dass die Kompetenzen und die 
Verantwortlichkeit der Kirchengemeinden und Kirchenvorstände in 
den Prozess eingebunden werden und im Gesetz festgehalten 
werden.  

Ulrike Wegner 4 Kein Antrag, aber zu berücksichtigen durch Ausschuss, 
zunächst nur Fragen: 

1) Gibt es Erfahrungen (hinsichtlich Regelung und Handhabung
der Dienstwohnungspflicht) aus anderen Landeskirchen und
wie sehen diese aus?

2) Wurde bedacht, dass dieses Gesetz bei der Ausführung auch
Ressourcen im Dekanat (Sekretariat, Verwaltungsfachkräfte,
DSV) bindet? (Pfarrhausbedarfs- u. Entwicklungsplan ist gem.
§ 4 von der Synode zu beschließen und ggf. an den Dekanats-
sollstellenplan anzupassen.)
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Antragstellende/r An-
trag 
Nr. 

Antrag im Wortlaut 

Dekanat Ingelheim 
(Drs. 31/18) 

5 Die Dekanatssynode des Dekanats Ingelheim beantragt, dass die 
Landessynode die Kirchenleitung bittet, die Bauaufsicht und Bau-
begleitung der Kindertagesstätten wieder im Bereich der Regional-
verwaltungen zu organisieren.  

Außerdem beantragt sie, dass die regionalen Bauabteilungen dafür 
personell besser ausgestattet werden, um den steigenden Anforde-
rungen nachkommen zu können.  
Eine Verdoppelung des bisherigen Personal scheint hierfür not-
wendig. 

Begründung:  
Die Kindertagesstätten unserer Landeskirche werden derzeit im 
Falle von Baumaßnahmen zentral durch die Bauabteilung der Kir-
chenverwaltung begleitet.  

Dieses Verfahren gestaltet sich in der Praxis äußerst schwierig, 

- da beispielsweise die zurückzulegenden Wege sehr lang sind, 

- da die Präsenz des zuständigen Personals vor Ort deswegen 
nicht immer zu gewährleisten ist, 

- da die Kenntnisse der lokalen Verhältnisse oft unzureichend 
vorhanden sind. 

Eine dezentrale Bauaufsicht in den Regionalverwaltungen würde 
diese Schwierigkeiten erheblich minimieren.  

Aus den genannten Gründen erscheint uns eine regionale Bauver-
antwortung für die Belange der Kindertagesstätten sinnvoll und 
dringend notwendig.  
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Zwölfte Kirchensynode: 5. Tagung: Anträge 

zu 

TOP 3.4 Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung der Lebensordnung 

(Drucksache Nr. 11/18) 

Überwiesen an: 
ADGV, AGÖM, AGFB, RA, ThA (fed.) 
Antrag Nr. 5 auch an KL  

Antragstellende/r An-
trag 
Nr. 

Antrag im Wortlaut 

Hans-Peter 
Boucsein-Kuhl 

1 Die Synode möge beschließen: 
• den Absatz 237 der Lebensordnung wie folgt abzuändern bzw.

zu erweitern:
„…die Trauung als christlichen Gottesdienst flexibel zu gestal-
ten ggf. auch außerhalb einer Kirche/ eines Kirchengebäudes“

• im Absatz 273: statt „grundsätzlich“  in der Regel
Jugenddelegierte 
Lisa Menzel 

2 Ich beantrage die ersatzlose Streichung der Absätze mit den 
Randnummern 260,277 + 278 der Vorlage, das betrifft den Ab-
schnitt V der Lebensordnung in den Absätzen 2.4 und 3.5. 

Ulrike Wegner 3 Änderung (Rdn. 277): 
„Lehnt die zuständige Gemeindepfarrerin oder der zuständige Ge-
meindepfarrer eine Trauung eines gleichgeschlechtlichen Ehepaa-
res generell ab, beauftragt die Dekanin oder der Dekan eine ande-
re zur Trauung berechtige Person mit der Segnung. 
- Evtl. Angleichungen an anderer Stelle prüfen – 
Begründung: 
Damit sollen nicht nur PfarrerInnen, sondern auch PrädikantInnen 
beauftragt werden können.  

Ulrike Wegner 4 (Rdn. 278) Der Satz ist zu streichen. 
Begründung: 
Der KV soll hier nicht (mehr) grundsätzlich entscheiden dürfen.  
Es gelten – wie in anderen Fällen auch – nur Einzelfallentschei-
dungen. 

Jugenddelegierte 5 Die EKHN erarbeitet und veröffentlicht liturgisches Material für die 
Feier von Gottesdiensten anlässlich einer Transition. 

Begründung: 
Die Kirche begleitet Menschen an entscheidenden Übergängen 
und Wendepunkten ihres Lebens mit gottesdienstlicher Segnung 
und Würdigung. Solche Gottesdienste finden beispielsweise an-
lässlich von Einschulung, Konfirmation, Eheschließung, Scheidung, 
Tod,… statt.  
Auch eine Transition (Prozess einer Geschlechtsangleichung) kann 
ein bedeutsamer Übergang im Leben eines Menschen sein. Dem-
entsprechend sollte sie angemessen gottesdienstlich gefeiert wer-
den können. 
Um die Vorbereitung eines Gottesdienstes anlässlich einer Transi-
tion zu erleichtern, soll die EKHN entsprechendes liturgisches Ma-
terial erarbeiten und veröffentlichen. 
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Zwölfte Kirchensynode, 5. Tagung: Anträge 

zu 

TOP 3.5 Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung des Pfarrstellengesetzes 

(Drucksache Nr. 12/18) 

Überwiesen an: 
ADGV, RA, ThA und VA (fed.) 

Antragstellende/r An-
trag 
Nr. 

Antrag im Wortlaut 

Oliver Zobel 1 Die Synode möge beschließen, den Wortlaut des Kirchengesetzes 
zur Änderung des Pfarrstellengesetzes wie folgt zu ändern: 
§ 32g
(1) Die für die stellvertretenden Dekaninnen und Dekane vorgese-
henen Stellenanteile bestimmt die Kirchenleitung durch Rechtsver-
ordnung, die der Zustimmung des Kirchensynodalvorstandes be-
darf. Es findet eine Stellenerrichtung im Sinne von § 1 - 6 statt. 
Sind Stellenanteile zu besetzen, entscheidet der Dekanatssynodal-
vorstand, ob die Stelle nach Absatz 3 auszuschreiben oder durch 
Wahl nach Absatz 5 zu besetzen ist. werden sie nach § 29 - 32 für 
6 Jahre ausgeschrieben - eine Wiederwahl ist möglich und kann 
nach einem verkürzten Verfahren geschehen. 
(2) Die Stellen der stellvertretenden Dekaninnen oder Dekane, die 
im Umfang einer 1,0 Stelle bestehen, sind wie Dekanspfarrstellen 
auszuschreiben und zu besetzen. 
(32) Stellen der stellvertretenden Dekaninnen und Dekane, die im 
Umfang einer 0,5 Stelle bestehen, können ausgeschrieben werden. 
Sie sind können mit einem Zusatzauftrag zu verbinden verbunden 
werden, um einen 1,0 Stellenanspruch gewährleisten zu können. 
Bestehende Inhaberschaften sind zurückzugeben. Im Einverneh-
men mit dem jeweiligen Leitungsorgan kann an der bisherigen Stel-
le ein Verwaltungsdienstauftrag erteilt werden. In diesem Falle 
bleibt die derzeitige Pfarrdienstwohnung überlassen. 
(43) Im Fall der Ausschreibung finden die §§ 32a bis 32f entspre-
chende Anwendung. 
(5) Hat der Dekanatssynodalvorstand keine Ausschreibung veran-
lasst, wählt die Dekanatssynode für die Dauer ihrer Wahlperiode 
die stellvertretenden Dekaninnen oder Dekane aus den Pfarrerin-
nen und Pfarrern des Dekanats. Diese müssen Pfarrerinnen oder 
Pfarrer auf Lebenszeit sein und das Recht haben, sich auf eine vol-
le Pfarrstelle zu bewerben. Der Dekanatssynodalvorstand stellt das 
Einvernehmen mit der Kirchenleitung her.“ 
(4) Der Dekanatssynodalvorstand legt eine Aufgabenverteilung im 
Sinne einer Pfarrdienstordnung zwischen Dekaninnen und Deka-
nen und deren Stellvertretung fest. 
Artikel 2 
Übergangsregelung 
Soweit in einem Dekanat zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Kirchengesetzes eine Stellvertretung gewählt ist, ohne dass hierfür 
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Antragstellende/r An-
trag 
Nr. 

Antrag im Wortlaut 

ein Stellenanteil in der Vergangenheit zur Verfügung stand, ent-
scheidet der Dekanatssynodalvorstand, ob nach § 32g Absatz 3 
verfahren wird. Die Stellvertretung bleibt für die Dauer der Wahlpe-
riode im Amt. Wird eine weitere Stellvertretung gewählt, sind die 
jeweiligen Aufgaben in einer Pfarrdienstordnung festzuhalten. Er-
höht sich dadurch die Anzahl der DSV-Mitglieder muss überprüft 
werden, ob das Verhältnis von Haupt- und Ehrenamtlichen noch 
DSO § 37,5 entspricht. Gegebenenfalls muss die Größe des DSVs 
verändert werden und ein weiteres ehrenamtliches Mitglied gewählt 
werden. 
Außerdem sollten die vorliegenden Papiere zu diesem Gesetz allen 
beteiligten Ausschüssen zugänglich gemacht werden. 

Dieter Eller 2 Die Kirchensynode möge beschließen, dass die Stellen der stell-
vertretenden Dekaninnen und Dekane, die mit einem Umfang von 
0,5 Stellen bestehen grundsätzlich ausgeschrieben werden. Fol-
gende Änderungen sind vorzunehmen: 

Artikel 1 

§ 32g, (1) Satz 2 entfällt,

§ 32g, (3) Satz 1 + 2 sind wie folgt zu ändern: Stellen der stellver-
tretenden Dekaninnen und Dekane, die im Umfang einer 0,5 Stelle 
bestehen, sind mit einem Zusatzauftrag zu verbinden, um einen 1,0 
Stellenanspruch gewährleisten zu können. 

§ 32g (4) entfällt

§ 32g (5) entfällt

Artikel 2 ist ggf. anzupassen. 

Begründung: 

Die im Rahmen der Pfarrstellenbemessung 2020 – 2024 geschaf-
fenen neuen Stellen sind mit der Vielzahl der in den fusionierten 
Dekanaten verbundenen Aufgaben begründet. Die Stellen der 
stellvertretenden Dekaninnen und Dekane sind nicht nur, wie nach 
altem Verständnis als Stellvertretungen im eigentlichen Sinne zu 
verstehen, sondern mit eigenen Aufgaben versehen. Diese sollten 
im Rahmen der Ausschreibung, gemeinsam mit dem Zusatzauftrag 
definiert sein. Somit besteht auch für die Bewerber Klarheit, um 
welche Aufgabe sie sich bewerben. Das entspricht auch der Stel-
lung des Amtes und ist nach alt §32g (5) nicht gewährleistet.  

Die Wahl der stellvertretenden Dekanin oder des stellvertretenden 
Dekans ohne Ausschreibung kann mehr oder weniger auf Zuruf er-
folgen. Während 0,5 Gemeindepfarrstellen ausgeschrieben wer-
den, können für dieses wichtige Amt beliebig Vorschläge aus der 
Dekanatssynode erfolgen. Das entspricht sicher nicht der Würde 
des Amtes nach neuem Verständnis.  

Zudem ist die nach altem Modus vorgesehene sofortige Übernah-
me des Amtes für die betroffenen Gemeinden äußerst problema-
tisch.  
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Antragstellende/r An-
trag 
Nr. 

Antrag im Wortlaut 

Dieter Eller 3 Die Kirchensynode möge beschließen, dass im Falle eines Ver-
zichts auf eine Ausschreibung der 0,5 Dekaninnen- oder Dekane-
stelle gem. Art. 1, § 32g (5) vor der Wahl 

1.) Die Aufgaben der Stelle klar beschrieben sind und der zum 
Erreichen einer 1,0 Stelle vorgesehene Zusatzauftrag be-
nannt wird.  

2.) Der Dienstantritt erst nach einer angemessenen Über-
gangsfrist (z.B. 2 oder 3 Monate) erfolgt. 

Begründung: 
Die im Rahmen der Pfarrstellenbemessung 2020-2024 geschaffe-
nen neuen Stellen sind mit der Vielzahl der in den fusionierten De-
kanaten verbundenen Aufgaben begründet. Die Stellen der stell-
vertretenden Dekaninnen und Dekane sind nicht nur, wie nach al-
tem Verständnis als Stellvertretungen im eigentlichen Sinne zu 
verstehen, sondern mit eigenen, wichtigen Aufgaben versehen. 
Diese sollten vorher bekannt und der Zusatzauftrag definiert sein. 
Nur so besteht für die Bewerber Klarheit, um welche Aufgabe sie 
sich bewerben. Das entspricht auch der Stellung des Amtes und ist 
nach §32g (5) nicht gewährleistet. 

Zudem ist die nach altem Modus vorgesehene sofortige Übernah-
me des Amtes für die betroffenen Gemeinden äußerst problema-
tisch. 

Bachler, Evelyn 4 Die Synode möge beschließen, die Ausschüsse zu beauftragen zu 
dem Passus §32g (3) „Rückgabe der Pfarrstelleninhaberschaft“ 
andere Wege zu finden. 

Eller, Dieter 5 Die Synode möge prüfen, ob die Amtsbezeichnung „Stellvertreten-
de Dekanin bzw. stellvertretender Dekan“ für die Stelle nach neu-
em Recht korrekt ist, oder ob man besser die Bezeichnung „Prode-
kanin oder Prodekan“ übernehmen sollte.  

Weiter bitte ich um Prüfung, in welcher Form die Amtseinführung in 
dieses Amt nach neuem Verständnis zu erfolgen hat.  
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Zwölfte Kirchensynode, 5. Tagung 
Entschließungsanträge 

zu 

TOP 3.6 Kirchengesetz zur Einführung des Kirchengesetzes über die 

regionale Zusammenarbeit in der EKHN (verabschiedet) 

(Drucksache Nr. 13/18) 

Überwiesen an: 
KL mit der Bitte eine inhaltliche Lösung zu finden. 

Antragstellende/r An-
trag 
Nr. 

Antrag im Wortlaut 

Hanne Köhler 1 

(5 

aus 
der 

4. Tg
der 

12KS) 

Es ist zu prüfen, wie Anreize für eine regionale Zusammenarbeit 
geschaffen werden können. Insbesondere sollten Regionen, die 
zusammen arbeiten, nicht schlechter gestellt werden als Gemein-
den, die dies nicht tun.  

Begründung:  
Größere Einheiten haben einen erhöhten Absprachebedarf. Dies 
wird dann in Kauf genommen, wenn die Vorteile größer sind als die 
Nachteile. Derzeit hat aber z.B. der Kirchengemeindeverband Rüs-
selsheim Nachteile aus dem Zusammenschluss. Denn er wird hin-
sichtlich der Weiterleitung des Pachtanteils aus dem Pfarreivermö-
gen behandelt als sei er eine Einzelgemeinde und darf nur 10.000 
Euro behalten. Diese Ungleichbehandlung sollte abgestellt werden, 
vor allem in Verbänden und Zusammenschlüssen, die sich nur aus 
Miet- und Pachteinnahmen finanzieren müssen. 

Ergänzung: Auch bei dem Spezialgebiet Erbbaupacht ist es nicht 
gegeben, dass es nach dem Zusammenschluss von Gemeinden zu 
keiner Schlechterstellung kommt. Die Kirchenleitung wird gebeten, 
dies zu prüfen. 

Roland Jaeckle 2 Im Regionalgesetz wird im Abschnitt V „Gesamtkirchengemeinden“ 
(§§42-49) festgehalten, dass sich die Gesamtkirchengemeinde in 
ihrem Gebäudebestand; ihrem Anspruch auf Gemeindehausflä-
chen sowie den Zuweisungen zur kleinen und großen Bauunterhal-
tung nicht schlechter stellen als die einzelnen beteiligten Kirchen-
gemeinden zusammen genommen. 

Begründung: 
Bei bisherigen Fusionsgesprächen und –prozessen hat es sich 
immer wieder als Fusionshindernis herausgestellt, wenn sich ein-
zelne Kirchengemeinden nach der Fusion an dieser Stelle schlech-
ter gestellt sehen. 

Seite 13



Zwölfte Kirchensynode, 5. Tagung 
Antrag 

zu 

TOP 4 Schwerpunktthema: Ökofaire Beschaffung 

(Drucksache Nr. 15/18) 

Überwiesen an: 
KL  

Antragstellende/r An-
trag 
Nr. 

Antrag im Wortlaut 

Gisela Kögler 1 Bis zur Synodaltagung im Herbst prüft die Kirchenleitung in Absprache mit 
FA und AGFB die Möglichkeit einen Nachhaltigkeitsfonds anzulegen. Ein 
Vorschlag zur finanziellen Ausstattung dieses Fonds und ein Kriterienka-
talog sollen vorgelegt werden. 
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Zwölfte Kirchensynode, 5. Tagung 
Anträge 

zu 

TOP 5 Generaldebatte zur Zukunft der Kindertagesstätten in der EKHN 

(Drucksache Nr. 16/18) 

Überwiesen an: 
Über KL an die neu einzurichtende Kommission, der auch je zwei Mitglieder der Kirchensynode und 
Vertreter*innen der Familienzentren angehören sollen. 

Antragstellende/r An-
trag 
Nr. 

Antrag im Wortlaut 

Annette Herrmann-
Winter 

1 Antrag zur Ergänzung Punkt 5.4 Finanzierung: 
Den Gemeinden soll über die EKHN-Zuweisungen die Möglichkeit einer 
Rücklagenbildung für die große Bauunterhaltung in gemeindeeigenen 
Kitas ermöglicht werden.  

Begründung: 
Wenn Kitas im gemeindeeigenen Besitz sind, dann erhalten die Gemein-
den keine Zuweisung um eine Rücklage für große Bauunterhaltungen zu 
bilden. Muss z.B. irgendwann das Dach einer Kita erneuert werden, dann 
muss dies ausschließlich aus gemeindeeigenen Mitteln gestemmt wer-
den, anteilig noch in Kooperation mit der Kommune- Aber wie soll die 
Gemeinde den gemeindeeigenen Anteil erbringen, wenn hierfür keine 
Rücklagen gebildet werden konnten und die Gemeinde selbst nicht ver-
mögend ist?! 

Antrag zu Punkt 3.8 Qualitätssicherung 
Im Bereich Qualitätssicherung sind die Supervision und Reflexion der 
Praxis aufzunehmen und die Finanzierung dieser Angebote seitens der 
EKHN sicherzustellen und die Kirchengemeinden damit zu entlasten.  

Begründung: 
Die Qualitätssicherung in Kitas ist wichtig. Deren Umsetzung steht ganz 
oben auf der Prioritätenliste. Die Erzieher*innen geben unglaublich viel 
Zeit in diese Sicherung und Erweiterung der Standards.  
Aber: der ständige Druck und vor allem Personalmangel braucht eine 
Stützung Erzieher*innen! Das geschieht z.B. durch Reflexion ihrer Arbeit 
durch Supervision. Viele Kitas müssen die Anträge auf Supervision bei ih-
ren Kirchengemeinden manchmal noch mühsam erarbeiten. Denn die Kir-
chengemeinde muss eine solche Maßnahme zur Qualitätssicherung 
selbst finanzieren. In der Regel werden dann 6 Sitzungen genehmigt und 
danach hängen die Erzieher*innen wieder in der Luft.  
Die berufsbegleitende Supervision für Kindertagesstätten sollte nicht das 
Budget der Kirchengemeinden belasten dürfen. Es muss selbstverständ-
lich sein, dieses Angebot zur Sicherung der Qualität zu nutzen und unab-
hängig von der Finanzlage der Kirchengemeinde sein. 
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Antragstellende/r An-
trag 
Nr. 

Antrag im Wortlaut 

Frank Puchtler 2 Die Personalausstattung im Bereich der Kitas bei dem Geschäfts-
führermodell ist auf mindestens 1 Vollzeitstelle (GüT) zu erhöhen, 
um den Mitarbeitern vor Ort die notwendige Arbeitsgrundlage zu 
ermöglichen.  

Axel Erdmann 3 Die Synode möge beschließen, die Gesamtkosten eines Kindergar-
tenplatzes der unterschiedlichen Träger im Gebiet der EKHN zu 
erheben. 

Axel Erdmann 4 Die Synode möge beschließen, dass die Kirchenleitung mit dem 
Land Hessen eine Übernahme der 15% Defizit Finanzierung der 
EKHN vereinbart. 

Axel Erdmann 5 Die Synode möge beschließen, den Kirchengemeinden, die keiner 
GüT angeschlossen sind, den Betrag in Höhe von 16.000 €, der für 
die Einrichtung und Unterhaltung der GüT Strukturen finanziert 
wird, ebenfalls zuzuweisen.  

Lothar Breidenstein 6 Die Kirchenleitung wird beauftragt, zu prüfen, inwieweit es rechts-
konform möglich ist, bei der Vergabe von Plätzen in Kindertages-
stätten/Betreuungseinrichtungen die Mitgliedschaft der Kinder bzw. 
der Eltern in der Ev. Kirche als Aufnahmekriterium zu berücksichti-
gen.  

Brigitte Jahn-
Lennig 

7 Die KL wird gebeten prüfen zu lassen, in welcher Weise 2-gruppige 
KiTas ohne Erweiterungsperspektive mit ausreichender Leitungs-
kapazität und mittelbarer Arbeitszeit ausgestattet werden können. 

Elke Tomala-
Brümmer 

8 Das Zentrum Bildung wird zur Begleitung der Veränderungspro-
zesse bedarfsgerecht ausgestattet.  

Olliver Zobel 9 Die Synode möge beschließen, die Kirchenleitung zu bitten, recht-
lich zu prüfen, was Subsidiarität im Hinblick auf die finanzielle Aus-
stattung bedeutet und wann dieses Grundprinzip unterlaufen wird, 
wenn freie Träger mehr und mehr finanziell nicht in der Lage sind, 
Verantwortung für bestimmte gesellschaftliche Bereiche zu über-
nehmen.  

Dr. Klaus Neumei-
er (AGÖM) 

10 Die im Beschlussvorschlag vorgesehene Kommission wird beauf-
tragt, zeitnah weitere Lösungen für die Große Bauunterhaltung bei 
kircheneigenen Kita-Gebäuden vorzulegen mit dem Ziel, die ent-
sprechenden Kirchengemeinden entweder ausreichend und nach-
haltig in die Lage einer Mitfinanzierung zu versetzen oder von der 
Mitfinanzierungspflicht zu befreien.  

Dr. Brigit Pfeiffer 11 Die Kirchenleitung prüft zusammen mit dem Zentrum Bildung die 
flächendeckende Errichtung von Servicestellen bei den Regional-
verwaltungen, die Kirchenvorstände bei ihrer Trägerschaft von Kin-
dertagesstätten unterstützen im Sinne des Managements von  
- Personalmaßnahmen (Einstellung, Begleitung) 
- Geschäftsführung und Bewirtschaftung 
- Verhandlungen  
uam. 
ohne Abgabe der Trägerschaft. 
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Antragstellende/r An-
trag 
Nr. 

Antrag im Wortlaut 

AAKJBE 12 Die Synode möge beschließen, dass die bis Sommer 2018 befris-
tete juristische Assistenzstelle im Fachbereich Kita zur Unterstüt-
zung der Vertragsumstellungen in Hessen und ab 2019 in Rhein-
land Pfalz um 3 Jahre verlängert wird.  

Arne Polzer 13 In der EKHN gibt es fast 600 Kindertagesstätten mit ca. 5.400 Er-
zieherinnen und Erziehern, die mehr als 41.000 Kinder betreuen 
und erziehen. Pfarrerinnen und Pfarrer leben und arbeiten mit der 
Herausforderung, christliche Lehre, Seelsorge und auch Verwal-
tungsaufgaben ganz spezifisch für die Kindertagesstätten ihrer 
Gemeinden für Kinder und Mitarbeiterschaft anzubieten und durch-
zuführen. Hier liegen erhebliche Möglichkeiten für den Gemein-
deaufbau. Dafür müssen Pfarrerinnen und Pfarrer aber auch gut 
ausgebildet werden. Im Theologischen Seminar in Herborn spielt 
die Kindertagesstättenarbeit jedoch bislang keine Rolle.  

Deshalb möge die Synode beschließen:  
Das Theologische Seminar wird verpflichtet, in die Arbeit in den 
Kindertagesstätten einzuführen und diese zu reflektieren.  

Detlef Ruffert 14a Die Kirchenleitung wird beauftragt, den Bereich der Kindertages-
stätten in der festzulegenden Rangordnung kirchlicher Aufgaben 
die höchste Priorität einzuräumen und dabei gleichzeitig die finan-
zielle Ausstattung der Kitas in kirchlicher Trägerschaft so zu gestal-
ten, dass die Anforderungen sachlich erfüllt werden können. 

Detlef Ruffert 14b Die Kirchenleitung wird gebeten, angesichts der gesetzlichen Neu-
regelungen in Hessen bezüglich der Elternbeiträge in Zusammen-
arbeit mit dem Land Hessen und den Kommunen dafür zu sorgen, 
dass die subsidiäre Aufgabe der Kirche als Träger von Kinderta-
gesstätten erfüllt werden kann, ohne dass es zur Schließungen 
kirchlicher Kitas kommt. 

Detlef Ruffert 14c Die Kirchenleitung wird gebeten, die Kindertagesstätten Verord-
nung umgehend zu aktualisieren, damit insbesondere der Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag der Kitas erfüllt werden kann, z.B. 
durch eine verbesserte Personalausstattung und die notwendige 
Freistellung der Leitungspersonen. 

Detlef Ruffert 14d Die Kirchenleitung wird beauftragt, die GüT zu evaluieren im Hin-
blick auf die Entwicklung dieser Trägerstruktur im Rahmen der Ge-
samtkirche und zu prüfen, ob die finanziellen Kosten der Trä-
gerstruktur GüT nicht das Budget der Kindertagesstätten belasten, 
sondern z.B. aus dem Budget der Zuweisung für die Gemeinden, 
die Kitas betreiben, bezahlt werden, weil die Trägerstruktur zu ei-
ner Entlastung der Kirchengemeinden führt. 

Rainer Lorenz 
(AAKJBE) 

15 (a)…angenommen 

(b) Die Grundsatzfrage, warum die EKHN als Träger für Kitas zur 
Verfügung steht und sie zum Teil mitfinanziert, soll verbindlich für 
alle Einrichtungen festgehalten werden.  
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Antragstellende/r An-
trag 
Nr. 

Antrag im Wortlaut 

Heike Zick-
Kuchinke, Elke 
Tomala-Brümmer 
u. Martin Diehl

16 … angenommen

[Die] von der KL zu bildende[n] Kommission… [soll] den Zusam-
menhang von Kita-„Arbeit“ und Familien“arbeit“ mit [zu] reflektieren. 
Dabei sollte das Verständnis von „Familie“ entsprechend der EKD-
Schrift „Zwischen Autonomie und Angewiesenheit“ leitend sein. 

Dekanat Ingelheim 
(Drs. 30/18) 

17 Die Dekanatssynode des Dekanats Ingelheim beantragt, dass die 
Landessynode das Zentrum Bildung beauftragt, ein Pilotprojekt im 
Dekanat Ingelheim zur Verwaltungsreduzierung bei den Kirchen-
gemeinden im Hinblick auf ihre Kindertagesstätten einzurichten. 
Ziel ist es zu prüfen, 
a) was durch eine Erhöhung von Verwaltungsfachkraftstunden bei

Regionalverwaltungen an Entlastungen der Kirchengemeinden
erreicht werden kann?

b) wie man Verfahren durch die Klärung und Veränderung von
Zuständigkeiten vereinfachen kann, z.B. Korrespondenz mit der
MAV?

c) inwieweit es nicht ausreicht, das bestehende System dadurch
zu verbessern und zu stabilisieren, statt eine weitere Verwal-
tungsebene einzuführen.

Das Pilotprojekt soll auf 3 Jahre befristet werden. 
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Abkürzungsverzeichnis 

Abk. Name 

AAKJBE Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, Bildung und Erziehung 

ADGV Ausschuss für Diakonie und Gesellschaftliche 
Verantwortung 

AGÖM Ausschuss für Gemeindeentwicklung, 
Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederorientierung 

AGFB Ausschuss für Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung 

BA Bauausschuss 

BenA Benennungsausschuss 

FA Finanzausschuss 

RPAus Rechnungsprüfungsausschuss 

RA Rechtsausschuss 

ThA Theologischer Ausschuss 

VA Verwaltungsausschuss 

KSV Kirchensynodalvorstand 

KL Kirchenleitung 
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